
   
 

Niederschrift über die Bürgeranhörung im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteili-
gung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Helker Berg“  
 
Ort:   Rathaus, Sitzungssaal   

 Markt 1, 48727 Billerbeck 
 
Zeit:   Donnerstag, den 27. Januar 2026, 19:00 Uhr  
 

 

Teilnehmende:  Frau Michaela Besecke, Stadt Billerbeck 
Herr Tobias Mader, Stadt Billerbeck 

    Anwesende lt. Anwesenheitsliste 
 
 
Frau Besecke begrüßt die Anwesenden und stellt sich sowie Herrn Mader vor. Sie bittet um 
Eintragung in die Anwesenheitsliste und weist auf die Datenschutzbestimmungen hin. Sie 
verdeutlicht, dass im laufenden Bauleitplanverfahren keine konkreten Bauvorhaben oder 
andere Inhalte diskutiert werden, die im Zuständigkeitsbereich der Vorhabenträger im Plan-
gebiet liegen. 

Anschließend gibt Herr Mader einen Überblick über die Planungssystematik auf kommunaler 
Ebene und stellt die Inhalte des Bebauungsplanentwurfs vor (siehe Anlage)  

Im Anschluss erhalten die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit Fragen zu 
der Planung zu stellen und Anregungen abzugeben. 
Folgende Fragen werden beantwortet: 

 Die Bereiche, in denen der Sportverein Vorhaben beabsichtigt, liegen im Eigentum 
der Stadt und sind an den Verein verpachtet. 

 Erforderliche Stellplätze für vorhandene und zukünftig geplante Nutzungen sind ge-
mäß der Stellplatzverordnung NRW nachzuweisen und durch einen Vorhabenträger 
herzustellen. 

 Die Stadt als federführende Behörde bei Bauleitplanverfahren hat nicht zu prüfen, ob 
durch die Schaffung von Baumöglichkeiten gewerbliche Konkurrenzsituationen ge-
schaffen werden und wie diese zu bewerten sind. Die Stadt berücksichtigt lediglich 
räumliche Belange. 

 Ein Bebauungsplan gibt lediglich einen Rahmen vor und bestimmt in der Regel keine 
Einzelheiten einer gewerblichen Nutzung. Durch zu berücksichtigende Belange wie 
den Immissionsschutz ergeben sich zwar unter Umständen Vorgaben für gewerbliche 
Nutzungen, jedoch werden auf Ebene des Bebauungsplanes beispielsweise keine 
Vorgaben zu genauen Raumgrößen innerhalb eines Betriebs oder zu potenziellen 
Zielgruppen gemacht. 

 Konkrete Größen für das geplante Fitnessstudio des Sportvereins sind nach Auskunft 
von Vertretern des Sportvereins, die der Bürgeranhörung beiwohnen, noch nicht be-
kannt. Stadtseitig wird ergänzt, dass zur Erstellung eines Bebauungsplanes und der 
zugrundeliegenden Gutachten überschlägige Nutzungsgrößen bekannt sein müssen. 
Stellen sich diese im Laufe eines Baugenehmigungsverfahrens als unzutreffend oder 
veraltet heraus, kann dies zu Hindernissen bei der Erteilung einer Baugenehmigung 
führen. 

 Der in Rede stehende Standort für das geplante Sportzentrum geht auf einen Vor-
schlag des Sportvereins zurück und stellt sich aufgrund der Einbettung in bestehende 
(Infra-)Strukturen als sinnvoll dar. Ein Standort außerhalb der als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung Sportanlage festgesetzten Fläche (z. B. auf dem süd-
lichen Acker) wird in Anbetracht zu vermeidender Flächeninanspruchnahme auf Ebe-
ne der Bauleitplanung kritisch bewertet. 



 Die Stadt hat kein Förderprogramm für die Errichtung eines Sportzentrums. 

 Mit der Durchführung der geplanten baulichen Anlagen sollen keine Wege innerhalb 
des Plangebiets ausgebaut werden. Die bestehenden Geh- und Radwege sollen er-
halten bleiben. Durch ein Durchfahrtsverbot für Pkw zwischen westlichen und östli-
chen Stellplätzen im Plangebiet werden die Nutzer der Geh- und Radwege geschützt. 
Dies war zudem Bedingung des Straßenbaulastträgers zur Anlage einer zusätzlichen 
Zufahrt auf die Kreisstraße im Norden. 

 Die Stadt präsentiert in der Bürgeranhörung den ersten Entwurf des Bebauungspla-
nes, Änderungen können sich im weiteren Verfahren noch ergeben. 

 
Eine Bürgerin kritisiert den ökologischen Eingriff in die bestehenden Grünstrukturen durch 
die geplanten Bauvorhaben und die Vielzahl der vorgesehenen Stellplätze. Frau Besecke 
erläutert, dass dem Bebauungsplan eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zugrunde 
liegen wird, anhand derer die Eingriffe in den Naturhaushalt bemessen und entsprechend 
kompensiert werden müssen. Die Erfahrung zeigt leider, dass die gemäß Stellplatzverord-
nung NRW geforderten Mindestzahlen an nachzuweisenden Stellplätzen in der Realität an 
diesem Standort notwendig sein werden, da viele Nutzende das Plangebiet mit dem Pkw 
ansteuern werden. 
 
Nachdem keine weiteren Fragen gestellt werden, beendet Frau Besecke die Bürgeranhörung 
um 19:45 Uhr.  
 
 
i. A. 
 
gez. 
Tobias Mader 
 
 
Anlage 



Herzlich Willkommen!

Bürgeranhörung anlässlich der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Helker Berg“
Sitzungssaal, 27. Januar 2026



Tagesordnung

• Begrüßung
(Michaela Besecke, Stadt Billerbeck)

• Vorstellung von Planungssystematik und des Planentwurfs
(Tobias Mader, Stadt Billerbeck)

• Fragen & Anregungen
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Das Planverfahren

• Verfahren: 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Helker
Berg“

• Frühzeitige Beteiligung läuft vom 19. Januar bis 20. Februar
bauleitplanung@billerbeck.de oder mader@billerbeck.de

• Eine weitere Beteiligungsstufe folgt

• Erst im Anschluss Satzungsbeschluss
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Nach der Veranstaltung

• Stellungnahmen einzureichen bis zum 20. Februar (einschließlich)

• Anschließend Aufbereitung für die Fachausschüsse und den Rat, Politik 
entscheidet über eingegangene Anregungen und Bedenken

• Alle Vorträge und Niederschrift (ohne Namensnennung) werden 
öffentlich zur Verfügung gestellt 
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Zum Verfahren

• Das Planungssystem auf kommunaler Ebene:

Flächennutzungsplan

Bebauungsplan

Baugenehmigung
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Flächennutzungsplan
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Flächennutzungsplan

7



Bebauungsplan
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Bebauungsplan
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Bebauungsplan

10



Baugenehmigung

• Baugenehmigung für ein mögliches Sportzentrum frühestens vor Abschluss 
der 5. Änderung
Heute keine konkrete Entscheidung über die Errichtung eines 

Sportzentrums

• Inhalte des Flächennutzungsplanes und eines Bebauungsplanes in 
Verantwortung der Stadt
Stadt sieht im Bebauungsplan lediglich ein Baufenster vor

• Inhalte eines Bauantrags im Verantwortungsbereich des Vereins
Vereinsinterne Entscheidungen nicht Teil dieses Bauleitplanverfahrens
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Planvorstellung
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Planvorstellung
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Planvorstellung
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Planvorstellung
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Fragen & Anregungen
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bei Fragen:
Tobias Mader
02543 – 73 46

mader@billerbeck.de
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27. Februar 2026 

Seite 1 von 2 Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Aktenzeichen: 
54.13.03-234/2026.0054  
 
 
 
Auskunft erteilt: 
Andrea Sago 
 

Durchwahl: 
+49 (0)251 411-5869 , ? 

Telefax: 
+49 (0)251 411-2651 

E-Mail: 
dez54 
@brms.nrw.de 
 

 
Bitte verwenden Sie 
ausschließlich die Post- und 
Lieferanschrift: 
Bezirksregierung Münster 
48128 Münster 
 
Dienstgebäude: 
Nevinghoff 22 
48147 Münster 
Telefon: +49 (0)251 411-0 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Vom Hbf Buslinie 17  
Haltestelle Bezirksregierung II 
(Albrecht-Thaer-Str.) oder Ne-
vinghoff 

Mit der DB Richtung  
Gronau oder Rheine  
bis Haltepunkt „Zentrum Nord“ 
 
Datenschutzhinweise: 
https://www.bezreg-muens-
ter.de/datenschutz 

 

 

 

  
 

Bezirksregierung Münster

Stadt Billerbeck  
Der Bürgermeister  
FB Planen und Bauen  
Postfach 1 361  
48723 Billerbeck 
 
 
 
 
 
5. Änderung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Helker Berg“ 
hier: Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Ihr Schreiben vom 04.02.2026 (Tobias Mader)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
mit Schreiben vom 04.02.2026 haben Sie um fachliche Stellungnahme 
zu dem oben angegebenen Verfahren gebeten.  
 
Das Dezernat 54 - Wasserwirtschaft - der Bezirksregierung Münster hat 
zu dem Verfahren keine Anmerkungen. Bitte beachten Sie jedoch, dass 
für bestimmte wasserwirtschaftliche Belange (z. B. im Hinblick auf sons-
tige Gewässer oder Niederschlagswasserbeseitigung) auch eine Zu-
ständigkeit der Unteren Wasserbehörde gegeben sein kann und diese 
daher stets gesondert zu beteiligen ist. 
 
Im Übrigen verweisen wir auf unsere Rundverfügung vom 23.10.2025. 
Diese finden Sie auf unserer Homepage unter: https://www.bezreg-mu-
enster.de/system/files/media/document/file/54_rundverfue-
gung_br_ms_23_10_2025.pdf 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
gez. Andrea Sago  
 

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Bezirksregierung Münster erfolgt auf der Grund-

lage der gesetzlichen Bestimmungen. 



 
 
 

  
 
 

  
  

 

Seite 2 von 2 

 

Bezirksregierung Münster

Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: 

https://www.bezreg-muenster.de/datenschutzhinweise-fuer-das-dezernat-54 



 

   

 

   

 Hausanschrift: Friedrich-Ebert-Straße 7, 48653 Coesfeld 

Postanschrift: 48651 Coesfeld 

Stadt Billerbeck 
Planen und Bauen Herr Mader 
Markt 1 
 
48727 Billerbeck 

 

Abteilung: 70-Umwelt 

Geschäftszeichen: 2026-0081 

Auskunft: Frau Polte 

Raum: Nr. 236, Gebäude I 

Telefon-Durchwahl: 02541/18-7341 

Telefax: 02541/18-7399 

E-Mail: umwelt@kreis-coesfeld.de 

Internet: www.kreis-coesfeld.de 

  

Datum: 02.03.2026 

 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan 

Bauvorhaben: 5. Änd. B-Plan Sportzentrum Helker Berg Stadt Billerbeck 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Kreis Coesfeld nimmt zu o.g. Verfahren wie folgt Stellung 
 
70- Umwelt 
 
Aufgabenbereich: Immissionsschutz  
 
Sachbearbeiter/in: Herrn Schlautmann 
Tel.:  02541/18-7140 
E-Mail:  jan.schlautmann@kreis-coesfeld.de 
 
UIMS Stellungnahme  
 
Die Stadt Billerbeck möchte die mit der 5. Änderung des Bebauungsplanes „ Sportzentrum Helker 
Berg“ die planungsrechtliche Zulässigkeit für die Errichtung eines Sportzentrums mit Geschäftsräu-
men, Fitnessstudio, Kursräumen und Umkleiden, sowie neue Parkplätze schaffen. 
Ein Schallgutachten auf Grundlage der Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18.BimSchV wurde be-
auftragt. Der Begründung zum Bebauungsplan ist zu entnehmen, dass das Schallgutachten zum Zeit-
punkt der frühzeitigen Beteiligung noch nicht fertig gestellt war. 
 

http://www.kreis-coesfeld.de/
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Aus den Belangen des Immissionsschutzes kann folglich noch keine Stellungnahme abgegeben wer-
den.    
Es wird darum gebeten, das Schallgutachten bei der Offenlage nach § 3  Abs.2 und 4 Abs.2 mit ein-
zureichen. Andernfalls ist eine abschließende Stellungnahme nicht möglich. 
 
Aufgabenbereich: Untere Naturschutzbehörde  
Sachbearbeiter/in: Herr Schrameyer,  
Tel.:  02541/18-7225 
E-Mail:  marc.schrameyer@kreis-coesfeld.de 
 
Mit der 5.Änderung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Helker Berg“ entsteht ein Biotopwertde-
fizit von 2.216 Biotopwertpunkten (berechnet nach dem Biotopwertverfahren Kreis Coesfeld, 2006), 
welches über das Ökokonto der Stadt Billerbeck ausgeglichen werden soll. Dem Vorgehen wird zu-
gestimmt. Der Eingriff wird dem Ökokonto Berkelquelle (70.2.12.2-BI-06) zugeordnet. 
Damit sind die Anforderungen zur Bewältigung von Eingriffsfolgen durch die Bauleitplanung erfüllt. 
 
36- Straßenverkehr 
 
gegen die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sportzentrum Helker Berg“ Stadt Billerbeck beste-
hen aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht keine Bedenken. 
 
63 – BSD 
 
Der von Ihnen zur Prüfung vorgelegten Bauleitplanung „5. Änderung des Bebauungsplanes Sport-
zentrum Helker Berg, Stadt Billerbeck“ wird aus brandschutztechnischer Sicht zugestimmt.  
 
53 – Gesundheitsamt 
 
Die Planunterlagen haben im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 1 
vorgelegen und wurden hinsichtlich gesundheitlicher Belange geprüft. 
 
Die 5. Änderung des Bebauungsplanes umfasst die Schaffung zusätzlicher Verkehrsfläche östlich 
und westlich für Stellplätze, die Ermöglichung eines zusätzlichen Tennisplatzes und Errichtung ei-
nes Sportzentrums mit Geschäfts- und Kursräumen, Fitnessstudio und zugehörigen Umkleide- und 
Sanitärbereichen.  
 
Nachteilige Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit werden durch die Änderungsplanung 
nicht berührt. 
 
Seitens des Gesundheitsamtes bestehen gegen die geplante des Bebauungsplanes keine Ein-
wände. 
 
63 – Bauen und Wohnen 
 
Aus Sicht der Bauaufsicht bestehen hinsichtlich der 5. Änderung des o.a. Bebauungsplanes keine 
Bedenken.  
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66 – Straßenbau und – Unterhaltung 
 
der westliche Bereich des o.a. Bebauungsplanes ist über die K 13 AN 17.1 erschlossen. Da in die-
sem Bereich nur eine kleine Stellplatzanlage geplant ist, gehen wir davon aus, dass es aus ver-
kehrstechnischer Sicht keine Probleme bei der vorhandenen Ein- und Ausfahrt gibt, die eine Links-
abbiegespur auf der K 13 nötig machen würden. 
Der östliche Bereich des B-Planes wird über die nördlich gelegene K 30 erschlossen. Die Anzahl der 
zusätzlichen Stellplätze ist leider nicht angegeben. Wir gehen von ca. 30-35 zusätzlichen Stellplät-
zen, entsprechen den dafür vorgesehenen Flächen aus. Dies sollte auch aufgrund der bereits vor-
handenen Linksabbiegespur auf der K 30 bei der Zu- und Ausfahrt zu keinen verkehrstechnischen 
Problemen führen. 
Soweit diese Aufteilung der Stellplätze in einen westlichen und einen östlichen Bereich bestehen 
bleibt, hat die Abteilung 66 keine Bedenken gegen die 5. Änderung des Bebauungsplanes „Sport-
zentrum Helker Berg“. 
 

Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Polte 
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